
1 
 

Amtsblatt 
für  den  Landkreis 

Oberspreewald - Lausitz 
 
 

 
Jahrgang 23 Senftenberg, 29. August 2016 Nr. 09/2016 

 
 Herausgeber:         Verantwortlich für den Inhalt: 
 Landkreis Oberspreewald-Lausitz         Der Landrat 
 Dubinaweg 01, 01968 Senftenberg 
 E-Mail:    landrat@osl-online.de 

 
 
Inhaltsverzeichnis: 
   Seite      
 
 
Öffentliche Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistages  
des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 14. Juli 2016 
 
Beschluss über die Förderung einer internationalen Jugendbegegnung  3 
vom 15.08. bis 21.08.2016 in Annahütte  
Antragsteller: Aktion Umwelt für Kinder e. V. 
Beschluss Nr. 0218/2016 
    
 
Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt, Gesundheit  
und Verbraucherschutz 
 
Verkehrssicherung für Flächeneigentümer an schiffbaren Landesgewässern 4 
 
 
Bekanntmachung des Zweckverbandes „Gewässerrandstreifenprojekt  
Spreewald“ (GRPS) 
 
Tagesordnung der 42. Versammlung des Zweckverbandes 5 
Gewässerrandstreifenprojekt Spreewald      
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Das Amtsblatt für den Landkreis Oberspreewald-Lausitz kann beim Landkreis Ober-
spreewald-Lausitz, Geschäftsstelle des Kreistages, Dubinaweg 01, 01968 Senften-
berg, gegen Berechnung der anfallenden Versand- und Portokosten bezogen werden. 
Der Bezug des Amtsblattes kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gekündigt wer-
den.  
 
Überdies kann das jeweilige Amtsblatt bis spätestens vier Wochen ab dem jeweiligen 
Ausgabetermin während der üblichen Bürozeiten in der Kreisverwaltung, Dubinaweg 
01, 01968 Senftenberg, bzw. in der Außenstelle der Kreisverwaltung, Joachim-Gott-
schalk-Straße 36, 03205 Calau, gegen Selbstabholung kostenlos bezogen werden. 
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Öffentliche Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistages des  
Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 14. Juli 2016 
 
Beschluss-Nr. 0218/2016 
des Jugendhilfeausschusses des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz 
vom 14. Juli 2016 
 
1.  Der Jugendhilfeausschuss stimmt dem Antrag des Aktion Umwelt für Kinder e. V. 

auf Förderung der internationalen Jugendbegegnung in „Ökotanien Annahütte“ in 
der Zeit vom 15.08. bis 21.08.2016 in Höhe von 2.751,00 EUR zu. 

 
2.  Die Verwaltung wird ermächtigt, folgende gleich gelagerte Anträge auf Förderung 

von Jugendbegegnungen zwischen deutschen und jugendlichen Flüchtlingen, so-
fern sie die übrigen Voraussetzungen der Richtlinie 2 „Förderung von internationa-
len Jugendbegegnungen“ erfüllen, gleich zu behandeln. 

 
Klettwitz, 14.07.2016 
 
 
Ulrich Thorhauer 
Vorsitzender 
des Jugendhilfeausschusses 
 
 

 
 
Gemäß § 22 (3) der Hauptsatzung für den Landkreis Oberspreewald-Lausitz werden 
hiermit vorstehende Beschlüsse öffentlich bekannt gemacht. 
 
Senftenberg, 29.08.2016 
 
 
Siegurd Heinze 
Landrat 
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Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt, Gesundheit und  
Verbraucherschutz 
 
 
Verkehrssicherung für Flächeneigentümer an schiffbaren Landesgewässern 
 
 
Das Landesamt für Umwelt (LfU) führt ab September 2016 wieder die jährlichen Baum-

schauen an schiffbaren Landesgewässern im Oberspreewald zur Erhaltung der Ver-

kehrssicherheit durch. Es wird darauf verwiesen, dass die durch das LfU durchgeführ-

ten Baumschauen den Flächeneigentümer nicht von der Verkehrssicherungspflicht 

seiner Flächen an schiffbaren Landesgewässern entbinden. Jeder Flächeneigentümer 

an öffentlichen Verkehrswegen, auch an schiffbaren Landesgewässern, ist für die Ver-

kehrssicherheit seines Baumbestandes zuständig! Das bedeutet jeder Flächenei-

gentümer betroffener Flächen ist dafür verantwortlich, je nach Alter und Zustand 

seines Baumbestandes, mindestens einmal jährlich seinen Baumbestand zu 

kontrollieren, die Baumkontrolle zu dokumentieren und gegebenenfalls erfor-

derliche Pflege- oder Holzungsmaßnahmen einzuleiten (§ 823 Abs.1 BGB). Die 

schiffbaren Landesgewässer entnehmen Sie bitte der Anlage 1 „Verzeichnis der schiff-

baren Landesgewässer“ der Verordnung für die Schifffahrt auf den schiffbaren Gewäs-

sern des Landes Brandenburg (Landesschifffahrtsverordnung-LSchiffV). 
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Bekanntmachung des Zweckverbandes „Gewässerrandstreifenprojekt                
Spreewald“ (GRPS) 

 

Bekanntmachung von Ort, Zeit und Tagesordnung der 

 

42. Versammlung des Zweckverbandes  

Gewässerrandstreifenprojekt Spreewald 

 

Die letzte Verbandsversammlung findet am 26.09.2016 ab 10.00 Uhr im Kleinen                                 

Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Lübbenau, Kirchplatz 1 in 03222 Lübbenau /             

Spreewald statt. 

 

 

I. Öffentlicher Teil 

1. Eröffnung und Begrüßung 

2. Bestätigung der Tagesordnung sowie Bestätigung des Protokolls der 41. Zweck-            

verbandsversammlung 

3. Bürgerfragestunde 

4. Sachstand zur Prüfung der Abschlussbilanz zur Auflösung des Zweckverbandes                

Gewässerrandstreifenprojekt Spreewald durch das Rechnungsprüfungsamt                

Oberspreewald - Lausitz  

5. Beschluss zur Abschlussbilanz zum 30.06.2015 – Beschlussvorlage Nr. 1/16  

6. Beschluss zur Entlastung des Verbandsvorstehers für die Abschlussbilanz zum  

30.06.2015 – Beschlussvorlage Nr. 2/16  

7. Information zum Restbestand der Mittel des Zweckverbandes und zum Auszahlungs-

prozedere an die Mitglieder 

8. Kurzer Sachstand zum Folgemanagement durch den Landkreis LDS 

9. Sonstiges 

 

II. Nichtöffentlicher Teil 

 

1. Bericht zur Grundstücksübertragung  

2. Sonstiges 


